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Zusammenfassung 
Bei TTIP geht es nicht allein um den Abbau 
von Zöllen, um Produkt- und Umweltstan-
dards, um Marktzugang und Investoren-
schutz. Angetrieben werden die Verhandlun-
gen durch grundlegende geopolitisch-stra-
tegische Ziele. Vorgeblich steht nichts weni-
ger als die Zukunft des politischen „Westens“ 
auf dem Spiel, ist die Errichtung einer „wirt-
schaftlichen NATO“ das Ziel. Doch mit diesen 
höchsten Zielen verbinden die Verhandlungs-
partner sehr konträre Erwartungen: Für die 
USA geht es um die Wiederherstellung ihrer 
durch die Krise geschwächten Führung in der 
Weltwirtschaft; für die EU um die Einbin-
dung der USA in ein festes wirtschaftspoliti-
sches Regelwerk, damit um die anerkannte 
gleichrangige Teilhabe an eben dieser Füh-
rung. Beides erscheint kaum vereinbar, der 
Ausgang der TTIP-Verhandlungen daher 
denkbar ungewiss. 
 
 
 
 

Vom EU-Binnenmarkt zu TTIP: 
Aus Konkurrenten sollen Partner 
werden 

In der ersten Februarwoche 2015 fand in 
Brüssel die achte europäisch-amerikanische 
Verhandlungsrunde über die geplante Trans-
atlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft (TTIP) statt. Sie sollte endlich sub-
stantielle Fortschritte bei den bislang noch 
nicht sehr weit gediehenen Verhandlungen 
bringen. Denn das Ziel, das Abkommen bis 
Ende 2015 fertig zu verhandeln, steht. Mit  
TTIP und dem bereits fertig verhandelten 
kanadisch-europäischen Freihandelsabkom-
men CETA (Canada EU Trade Agreement) 
soll ein großer einheitlicher transatlantischer 
Markt geschaffen werden, auf dem die Un-
ternehmen frei von Zöllen und kostspieligen 
Importprozeduren Handel treiben und ihre 
jeweilige Wettbewerbsstärke ausspielen kön-
nen; ein Markt, auf dem bestehende Normen, 
Regelungen und Vorschriften vereinheitlicht 
oder gegenseitig als gleichwertig anerkannt 
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werden und es staatlichen Instanzen versagt 
ist, einseitig neue Beschränkungen und Auf-
lagen für die Wirtschaft einzuführen, ohne 
sich mit dem Abkommenspartner darüber zu 
verständigen, kurz: ein einheitlicher Markt, 
auf dem allein die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen über ihren Erfolg entscheidet.  

Es scheint, als ob die USA mit TTIP er-
reichen würden, was schon vor 26 Jahren, im 
Februar 1989 der damalige amerikanische 
Wirtschaftsminister Robert Mosbacher unter 
dem Eindruck des EG-Programms zur Voll-
endung des Binnenmarkt forderte: einen 
„Platz am Tisch“ des Binnenmarktes für die 
USA, damit die EU sich nicht zu einer „Fes-
tung Europa“ entwickele. Und schon damals 
waren es nicht nur ökonomische Interessen, 
nicht zuletzt von den großen europäischen 
und amerikanischen Unternehmen vorge-
bracht, die sich davon eine Senkung ihrer 
Kosten und eine Erweiterung ihrer Märkte 
erhofften. Auch strategische Gesichtspunkte 
führten zu immer neuen Initiativen für ein 
Transatlantisches Freihandelsabkommen  
(TAFTA). Besorgte „Atlantiker“ im außenpoli-
tischen Establishment der USA und der EU-
Staaten verfolgten das Ziel, den nach dem 
Wegfall der Bedrohung durch die Sowjetuni-
on verloren gegangenen sicherheitspoliti-
schen „Kitt“ des atlantischen Bündnisses 
durch einen neuen wirtschaftlichen Kitt zu 
ersetzen.  

Beide Interessenlagen scheiterten jedoch 
an der starken politischen Logik des europäi-
schen Binnenmarktprogramms. 

Dieses war Mitte der 1980er Jahre 
schließlich lanciert worden, um der stagnie-
renden Wirtschaft der damaligen EG, die ge-
genüber den weltwirtschaftlichen Hauptkon-
kurrenten USA und Japan immer weiter zu-
rückzufallen drohte, neuen Schwung zu verlei-
hen. Es war also eine bewusste – und erfolgrei-
che – wirtschaftliche Kampfansage an die bei-
den anderen Wirtschaftsgroßmächte. Dass das 
Ende des Ost-West-Gegensatzes der neuge-
wonnenen Wachstumsdynamik in Europa ei-
nen zusätzlichen politischen Schub verlieh, 
kam als historischer Glücksfall hinzu. 

Das Beispiel des Binnenmarktpro-
gramms erwies sich vor dem Hintergrund ei-
nes nun wirtschaftlich und politisch zusam-
menwachsenden Europas auch international 
als enorm attraktiv. Die EU konnte eine Rei-

he von Freihandels- und Assoziationsabkom-
men mit dritten Ländern abschließen. Und 
die neuen EU-weiten Normen, Standards und 
Zertifizierungsverfahren wurden zu Refe-
renzgrößen für andere Handelsmächte, die 
den neugeschaffenen einheitlichen Markt für 
sich nutzen wollten. Mit der Errichtung der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union 1999 wurden nicht nur die wirtschaftli-
che Konsequenz aus der Vollendung des Bin-
nenmarktes und die politische Konsequenz 
aus der Einheit Deutschlands gezogen. Der 
Euro war auch eine bewusste Herausforde-
rung an die überragende Dominanz des ame-
rikanischen Dollar als Weltwährung (van 
Scherpenberg, GWP 4/2009). 

Binnenmarkt und Währungsunion waren 
Teil eines wirtschaftlichen und politischen 
Emanzipationsprogramms der EU-Staaten 
gegenüber der dominanten westlichen Füh-
rungsmacht USA, um innerhalb, notfalls 
auch außerhalb des westlichen Bündnisses 
ihre Interessen wirksamer durchsetzen zu 
können. 

Die EU hatte es daher nicht nötig, sich 
um der vergleichsweise bescheidenen Wachs-
tumsgewinne, die von einem transatlanti-
schen Freihandelsabkommen zu erwarten 
wären, auf Kompromisse mit den USA einzu-
lassen, die diesem Emanzipationsanspruch 
zuwider gelaufen wären, auch wenn immer 
neue Dialogforen und „High-Level-Groups“ 
immer neue Vorschläge in dieser Richtung 
machten. 

Wenn die Vorschläge der letzten dieser 
Arbeitsgruppen, die bezeichnenderweise als 
„High-Level-Group on Jobs and Growth“ fir-
mierte, vor zwei Jahren von den politischen 
Führern auf beiden Seiten des Atlantik auf-
genommen und in konkrete Verhandlungs-
mandate für ein neues umfassendes transat-
lantisches Integrationsabkommen, eben 
TTIP, gegossen wurden, dann nicht deshalb, 
weil diese Vorschläge überzeugender gewesen 
wären als die bisherigen. Dass nun auf ein-
mal die Zeit reif schien für ein solches Ab-
kommen, hat andere Gründe: die Finanzkrise 
und China.  

Zunächst erhoffen sich beide Seiten von 
TTIP einen Wachstumsschub für ihre krisen-
gebeutelten Wirtschaften. Darüber hinaus 
aber wollen sie der Herausforderung ihrer 
führenden Position in der Weltwirtschaft 
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durch den Aufstieg Chinas begegnen. Das 
macht sie zu scheinbar natürlichen Partnern. 
Es gehe darum, die künftigen Standards für 
die Weltwirtschaft zu setzen, bevor man die 
Fähigkeit dazu an China verliere, heißt es. 
Und von dem so artikulierten gemeinsamen 
weltwirtschaftlichen Führungsanspruch ist es 
nur ein kurzer Weg zur ideologischen Über-
höhung dieses Ziels in nichts geringeres als 
die „strategische Einheit des Westens“, die 
sich an TTIP zu bewähren habe (Philipp Ste-
phens, Financial Times, 8.4.2014). Hinter sol-
chen höchsten Titeln verbirgt sich freilich die 
Tatsache, dass beide Seiten mit TTIP strate-
gische Zwecke verfolgen, die schwerlich ver-
einbar sind. 

TTIP als Wachstumsprogramm 

Einig sind sich die USA wie die EU und ihre 
Führungsmächte in der Erwartung, dass 
TTIP durch die Senkung der Kosten sowie die 
Öffnung der Märkte für neue Geschäfte zu 
höheren Gewinnen der Unternehmen und 
damit zu mehr Kapitalwachstum führen und 
so dazu beitragen könne, die Finanz- und 
Wirtschaftskrise in den westlichen Wirt-
schaftsnationen endlich zu überwinden. Be-
stärkt werden sie darin nicht nur von den 
großen Unternehmen und ihren Verbänden 
auf beiden Seiten des Atlantik, sondern auch 
durch Studien von Wirtschaftsinstituten, die 
den Nutzen von TTIP für die beteiligten 
Volkswirtschaften detailliert in zusätzliche 
Arbeitsplätze und Einkommenszuwächse für 
den statistischen Durchschnittshaushalt um-
rechnen. So umstritten und methodisch frag-
würdig diese Studien sind, sie erfüllen den 
politischen Zweck, für den sie in Auftrag ge-
geben worden sind. 

Über die Details des geplanten Abkom-
men ist trotz anfänglicher restriktiver Veröf-
fentlichungspraxis der beteiligten Institutio-
nen inzwischen einiges bekannt. An dieser 
Stelle soll es allerdings nicht um diese Details 
gehen, nicht um Chlorhühnchen oder Gen-
technik, sondern um die dahinter stehenden 
Leitmotive „Nichtdiskriminierung“ und „In-
vestorenschutz“. 

Die Logik des geplanten umfassenden 
Abkommens aus Sicht der politisch Handeln-
den ist schlüssig: „Wachstum“ ist notwendig, 

damit die Bevölkerung Arbeit und damit Ein-
kommen hat, die Staaten selbst die für ihre 
Aufgaben nötigen Steuereinnahmen erzielen 
und auf den Finanzmärkten das Kapital für 
ihren über das Steueraufkommen hinausge-
henden Finanzbedarf aufnehmen können. 
Was wachsen muss, damit sich diese positi-
ven Folgen einstellen, das ist das rentabel 
angewandte private Kapital. Entscheidende 
Wachstumsbedingung ist daher die Sicherung 
des Rechts privater Eigentümer, ihr Kapital 
gewinnbringend zu investieren. Umgekehrt 
stellt jeglicher staatliche Eingriff in private 
Eigentumsrechte grundsätzlich ein Wachs-
tumshemmnis dar. In diesem Sinne sind jeg-
liche politisch-regulativen Auflagen oder Be-
schränkungen für die Geschäftstätigkeit pri-
vater Unternehmen, jegliche Verzerrungen 
oder Einschränkungen des freien Wettbe-
werbs durch Marktzutrittsbarrieren für be-
stimmte Bereiche, durch staatliche Eingriffe 
in die freie Preisgestaltung, durch direkte 
oder indirekte Subventionen, die dem eigenen 
Wirtschaftsstandort und dem dort investier-
ten Kapital Vorteile im internationalen Wett-
bewerb verschaffen oder zumindest bestehen-
de Wettbewerbsnachteile kompensieren, als  
Eingriffe in private Eigentumsrechte Wachs-
tumshindernisse. Denn sie begrenzen die 
Gewinnmöglichkeiten der konkurrenzfähigs-
ten, weil produktivsten und damit profita-
belsten privaten Kapitalinvestoren, ja ver-
wehren ihnen ganze potentiell gewinnträchti-
ge Anlagesphären.  

Was nach einem eher abstrakten Wachs-
tumsideal klingt, steht auf der Agenda der 
TTIP-Verhandlungen, bei denen, wie es heißt, 
kein Sektor tabu ist (sieht man vom Markt 
für audiovisuelle Medien ab, dessen Öffnung 
auf Druck Frankreichs ausdrücklich aus dem 
EU-Verhandlungsmandat ausgeschlossen 
wurde).  

Investorenschutz – Dreh- und 
Angelpunkt des Abkommens 

Die Radikalität des mit TTIP verfolgten An-
spruchs auf Freisetzung des privaten Kapitals 
von staatlichen Eingriffen in seine Eigentums-
rechte, d.h. seinen Anspruch auf gewinnbrin-
gende Anlage, kommt am deutlichsten in ei-
nem Schlüsselbereich des geplanten Abkom-
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mens zum Ausdruck, dem Investorenschutz. 
Die entsprechenden Bestimmungen sollen 
auswärtigen Investoren aus dem Land des 
einen Vertragspartners die Möglichkeit geben, 
wegen Verletzung ihrer Eigentumsrechte 
durch staatliche Regelungen des anderen Ver-
tragspartners diesen vor besonderen interna-
tionalen Schiedsgerichten auf Schadensersatz 
zu verklagen. Dieser Streitschlichtungsme-
chanismus (Investor-State Dispute Settlement 
– ISDS) und seine besondere Problematik sind 
von Thorsten Hippe in einem ausgezeichneten 
Fachaufsatz in dieser Zeitschrift (Hippe 2014) 
erschöpfend diskutiert worden. An dieser Stel-
le soll es nur um einen Punkt gehen, der bei 
Hippe eher knapp als „ökonomistischer Bias“ 
angesprochen wird: Wo die meisten entwickel-
ten rechtsstaatlich verfassten Industriestaaten 
es sich gemeinhin vorbehalten, und das auch 
verfassungsrechtlich so regeln, eine rechtliche 
Abwägung zwischen gemeinwohlverpflichte-
tem staatlichem Regelungsbedarf und den da-
durch eventuell verletzten privaten Eigen-
tumsrechten zu treffen, setzt das ISDS-Ver-
fahren, das im TTIP-Rahmen gelten soll, ge-
genüber allen nach Abkommensabschluss in 
Kraft tretenden einseitigen staatlichen Maß-
nahmen die privaten Eigentumsrechte abso-
lut. Allenfalls wenn eine noch einzusetzende 
gemeinsame Kommission der Vertragspart-
ner sich auf neue Regulierungsmaßnahmen 
einigt, entfiele für Investoren die Klagemög-
lichkeit. 

Wollte man allerdings – wie viele Kriti-
ker von ISDS – eine Zustimmung der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten zu den Investoren-
schutzbestimmungen als „Auslieferung der 
Demokratie an die Konzerne“ interpretieren, 
träfe das die Sache nicht. Beide Seiten – und 
auf europäischer Seit sind das gerade auch 
kleinere, wirtschaftsschwächere Mitglied-
staaten mit bislang weniger attraktiven Be-
dingungen für ausländische Investitionen – 
rechnen sich aus, dass der Investorenschutz 
durch das ISDS-Verfahren die Wachstumsbe-
dingungen an ihrem Wirtschaftsstandort 
stärkt. Und Wachstum gilt ihnen als Grund-
lage der politischen Stabilität ihrer Demokra-
tien, als die wichtigste Versicherung gegen-
über einer demokratischen Machtübernahme 
durch linke oder rechte radikale Parteien.  

Wegen der öffentlichen Kritik an ISDS 
hat die Europäische Kommission im Herbst 

2014 den Punkt Investorenschutz/ISDS zwar 
zurückgestellt bis zum Ende der Verhandlun-
gen. Zugleich aber hat sie klargestellt, ebenso 
wie führende deutsche Politiker, dass es nicht 
in Frage komme, in TTIP auf die ISDS-Be-
stimmungen zu verzichten, wenn man gleich-
zeitig gegenüber dritten Staaten auf diesen 
Bestimmungen bestehe. Gemeint sind die 
laufenden Verhandlungen mit China über ein 
Investitionsschutzabkommen.  

Damit ist zugleich das zweite gemeinsa-
me Interesse der Verhandlungspartner aus-
gesprochen: die Außenwirkung von TTIP.  

TTIP als „Wirtschafts-NATO“? 
Die strategische Dimension 

Für den damaligen Handelskommissar der 
EU und TTIP-Verhandlungsführer, Karel de 
Gucht, besteht „der größte Wert des Abkom-
mens ... in unseren Beziehungen zum Rest 
der Welt. Warum? Weil die EU und die USA 
die größten Märkte und die einflussreichsten 
Standardsetzer der Welt sind. Jeder gemein-
same Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln. 
Und er kann die Regeln rund um die Welt 
setzen, auch in Ländern wie Brasilien, Indi-
en, China und Russland ...“ (de Gucht, 2014, 
Übers. JvS). Und ein amerikanischer Kon-
gressberater stellt klar: „TTIP wird die Re-
geln für die ganze Handelszone setzen, da-
runter alles von Regeln für Staatsbetriebe 
über geistige Eigentumsrechte bis zu staatli-
chen Subventionen. Mit  einer so großen Zo-
ne, die die Bedingungen für den Zugang von 
Nicht-Mitgliedern festlegt (und die Strafen, 
wenn sie die Regeln nicht einhalten), werden 
Amerika und Europa die Regeln für den glo-
balen Standard freier Marktwirtschaft be-
stimmen“ (Grant, 2013, Übers. JvS). 

Diese Statements mögen beispielhaft 
stehen für die Stoßrichtung von TTIP nach 
außen. Es soll darum gehen, weltweit nicht 
nur einheitliche Standards und Regulierun-
gen für Produkte und Dienstleistungen, son-
dern neue restriktive Regeln für staatliche 
Eingriffe in private Eigentumsrechte auslän-
discher Investoren durchzusetzen. Auch wenn 
mittlerweile überall auf der Welt – mit Aus-
nahme von Nordkorea – der Kapitalismus als 
herrschende Produktionsweise durchgesetzt 
ist, sehen dessen beide westlichen Vormächte 
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ihre Aufgabe noch längst nicht erfüllt. Gegen 
Staaten, die immer noch im Interesse von Be-
schäftigung, Wertschöpfung, Einkommens-
entwicklung an ihrem eigenen Wirtschafts-
standort oder aus anderen Gründen einseitig 
in die freie internationale Konkurrenz der 
Marktakteure eingreifen, gilt es den „globalen 
Standard freier Marktwirtschaft“ erst noch 
durchzusetzen. 

Das ist, darüber sind sich die beiden at-
lantischen Wirtschaftsmächte im klaren, eine 
herausfordernde Aufgabe. Nicht umsonst fei-
erte Hillary Clinton noch als US-Außenmi-
nisterin TTIP als künftige „wirtschaftliche 
NATO“. Und ein namhafter europäischer Si-
cherheitsexperte betont: „TTIP kann die 
NATO erneuern. TTIP handelt nicht nur von 
Freihandel, es bringt Länder zusammen, die 
Vertrauen haben in die Institutionen des an-
deren und die bereit sind, ihren „way of life“ 
gegen aufsteigende konkurrierende Mächte 
zu verteidigen“ (van Ham 2013, Übers. JvS). 

Der Begriff der „Wirtschafts-NATO“ zir-
kuliert in der Tat schon seit einigen Jahren 
diesseits wie jenseits des Atlantik durch Poli-
tik und Medien. Er begeistert gleichermaßen 
Sicherheitspolitiker, die die NATO für ein 
einzigartiges Erfolgskonzept halten, wie sol-
che, die sie tief in der Krise sehen und sich, 
wie van Ham, von TTIP ihre Erneuerung er-
warten. Doch der Begriff behauptet eine fal-
sche Analogie, die zudem etwas Verräteri-
sches an sich hat. Er ignoriert nicht nur die 
systemischen Gründe der Krise der NATO seit 
Ende des Ost-West-Gegensatzes (die hier nicht 
Gegenstand sein können), sondern auch die 
grundsätzliche Differenz zwischen der sicher-
heitspolitischen und der wirtschaftlichen Di-
mension der transatlantischen Beziehungen.  

In der NATO als Militärbündnis ergibt 
sich der Führungsanspruch der USA rein 
praktisch aus der krassen Asymmetrie der 
militärischen Kräfteverteilung; das europäi-
sche Interesse beschränkt sich auf die Mög-
lichkeit, innerhalb der NATO einen gewissen 
Einfluss auf die Entscheidungen der Füh-
rungsmacht nehmen zu können. Ein enges 
transatlantisches Wirtschaftsbündnis wie 
TTIP hingegen wäre ein Bündnis unter Glei-
chen. Es verbände die beiden führenden west-
lichen Weltwirtschaftsmächte, die im Handel 
mit Gütern und Dienstleistungen ebenso wie 
auf den globalen Finanzmärkten und nicht 

zuletzt bei ihrer Wirtschafts- und Währungs-
politik einander die schärfsten Konkurrenten 
sind. Dagegen steht aber der amerikanische 
Anspruch, durch TTIP (und das asiatisch-
pazifische Schwesterabkommen TPP – Trans-
Pacific Partnership) seine durch die Finanz-
krise und den Aufstieg Chinas erodierte Füh-
rungsrolle in der Weltwirtschaftsordnung zu-
rückzugewinnen.  

Aus amerikanischer Sicht ist TTIP daher 
strategisch gesehen das Angebot an die EU, 
an dieser Führung als maßgeblicher Partner 
mitzuwirken. Zugleich sind die USA für die 
Durchsetzung ihres weltwirtschaftlichen Füh-
rungsanspruchs auf diese Mitwirkung der EU 
in ganz anderer Weise angewiesen, als das 
für ihre militärische Führungsrolle gilt. 

Ein solche Mitwirkung bei der Wieder-
herstellung amerikanischer Führung in der 
Weltwirtschaft ist jedoch nicht der Zweck, 
mit dem die EU und ihre Mitgliedstaaten in 
die TTIP-Verhandlungen gegangen sind. Für 
sie geht es letztlich darum, die USA in ein 
klar definiertes Regelwerk einzubinden und 
sich vor Handelskonflikten, wie sie oft genug 
die transatlantischen Wirtschaftsbeziehun-
gen bestimmten, ein für allemal zu schützen.  

Die Verhandlungen erhielten auf europä-
ischer Seite ihren möglicherweise stärksten 
Impuls aus dem von Obama verkündeten 
„pivot to Asia“, der Absicht, in Zukunft Asien 
zum Dreh- und Angelpunkt amerikanischer 
Außenpolitik zu machen.  

Und darin scheinen sie bislang auch er-
folgreich gewesen zu sein. Denn die amerika-
nische „Hinwendung nach Asien“ hat ebenso 
wie die schon vor den TTIP-Verhandlungen 
gestarteten TPP-Verhandlungen stark an 
Dynamik verloren; die USA haben sich wie-
der verstärkt Europa zugewandt. 

Unklar ist allerdings, ob das für die EU-
Staaten eine gute oder eine schlechte Nach-
richt ist. Denn die entscheidende Triebkraft 
für diese amerikanische „Rückbesinnung“ auf 
Europa ist die Ukrainekrise.  

Die Ukraine-Krise – Stimulans für 
TTIP? 

Die Ukrainekrise hatte sich mit dem Sturz 
der Janukovich-Rgierung erst wenige Wochen 
lang zugespitzt, da meinte die Frankfurter 
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Allgemeine Zeitung bereits, als Folge der Kri-
se „neuen Schwung in den Handelsgesprä-
chen“ (FAZ, 24.3.2014) registrieren zu kön-
nen. Und der US-Handelsbeauftragte Froman 
stellte fest: „Die Entwicklungen in der Ukrai-
ne unterstreichen die ökonomische und stra-
tegische Logik (des TTIP-Abkommens).“ (Die 
Zeit, 16.5.2014). 

Tatsächlich wurden nicht nur die TTIP-
Verhandlungen intensiv vorangetrieben. 
Auch die Auseinandersetzung in Politik und 
Öffentlichkeit mit den Kritikern des Abkom-
mens ist schärfer geworden, gerade in 
Deutschland, dem Zentrum der TTIP-Kritik. 
Die Verknüpfung der TTIP-Verhandlungen 
mit der Wiederbelebung der NATO hat vor 
dem Hintergrund der erneut beschworenen 
„Bedrohung durch Russland“ an Gewicht ge-
wonnen. 

Die Verhandlungsposition der EU ist 
durch diese Entwicklung allerdings eher ge-
schwächt worden. Das soll abschließend noch 
einmal unter Rückgriff auf das umstrittenste 
und mächtigste Instrument von TTIP, die 
ISDS-Bestimmungen zum Investorenschutz 
gezeigt werden. Mit Blick auf die zu erwar-
tenden Konfliktfälle liegt der Verdacht sehr 
nahe, dass das ISDS-Verfahren einseitig zu 
Gunsten der USA wirkt. 

Amerikanischen Unternehmen etwa böte 
dieses Verfahren unter TTIP weitreichende 
Sicherheit vor bzw. Entschädigungsansprü-
che gegenüber Eingriffen europäischer Regu-
lierungsinstanzen, die womöglich öffentli-
chem Druck nachgeben, um aus umwelt- oder 
gesundheitspolitischen Erwägungen Stan-
dards für Produkte verschärfen oder deren 
Marktzugang gar ganz untersagen. Mit ISDS 
erhalten die USA eine starke Handhabe ge-
gen die Regulierungstätigkeit der EU und ge-
gen den Einfluss auf diese durch die europäi-
sche Zivilgesellschaft.  

Keinerlei Schutz oder Entschädigungs-
ansprüche böte TTIP umgekehrt EU-basier-
ten Unternehmen gegen einseitige Handels-
beschränkungen und sonstige Wirtschafts-
sanktionen, die die USA aufgrund ihrer ein-
seitig, willkürlich und oft exzessiv definierten 
„nationalen Sicherheitsinteressen“ verhängen 
(Lohmann 2014). Gegen transatlantische Dif-
ferenzen in der Sanktionspolitik ist TTIP 
wertlos. Solche Differenzen hat es in der Ver-
gangenheit mehrfach gegeben, etwa was die 

US-Sanktionen gegen Kuba, den Iran oder 
Sudan angeht.  

Und es ist wahrscheinlich, dass es schon 
im laufenden Jahr über die Sanktionen gegen 
Russland erneut zu einem transatlantischen 
Konflikt kommt. In der EU werden Sanktio-
nen vom Rat der Europäischen Union als al-
leinigem Legislativorgan in Fragen der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
einstimmig beschlossen. Die Sanktionen ge-
gen Russland sind bislang für die Dauer eines 
Jahres beschlossen worden und bedürfen 
auch im Falle einer Verlängerung erneut ei-
nes einstimmigen Beschlusses. Es ist ange-
sichts der derzeitigen zunehmenden inner-
gemeinschaftlichen Differenzen in der Sank-
tionspolitik gegenüber Russland gut denkbar, 
dass für die ab Juni 2015 fällige Verlänge-
rung der wichtigsten Wirtschafts- und Fi-
nanzsanktionen eine Einstimmigkeit nicht 
mehr zu erzielen ist, sie somit auslaufen.  

Die USA haben zwar ihre eigenen Russ-
land-Sanktionen eng an die der EU ange-
lehnt; diese sind jedoch vom Kongress mit 
Gesetzeskraft – und ohne Befristung – be-
schlossen worden; ihre Beendigung ist an 
weitreichende Bedingungen geknüpft, deren 
Erfüllung durch Russland nicht zu erwarten 
ist. Angesichts der republikanischen Mehr-
heit in beiden Häusern des Kongresses seit 
Januar 2015 ist es also höchst unwahrschein-
lich, dass der Kongress einer Aufhebung der 
Sanktionen zustimmt (Lohmann 2013 und 
Rennack 2014 erläutern das schwierige Ver-
fahren zur Aufhebung amerikanischer Sank-
tionen am Beispiel Iran). Wenn aber die EU-
Sanktionen gegen Russland fallen, könnten 
europäische Unternehmen, die dann wieder 
erlaubte Handels- und Finanztransaktionen 
mit russischen Firmen vornehmen, selbst als 
Sanktionsbrecher zum Ziel amerikanischer 
Strafmaßnahmen gegen ihre amerikanischen 
Vermögenswerte werden. Die französische 
Großbank BNP Paris Bas, die – ohne europä-
isches Recht verletzt zu haben – wegen des 
Verstoßes gegen amerikanische Sanktionen 
gegen Sudan und Iran 2014 zu einer Geld-
strafe von knapp 10 Mrd. $ verurteilt wurde, 
ist hier ein warnendes Beispiel. Eine Klage 
gegen solche einseitige extraterritoriale 
Sanktionierung wäre unter einem künftigen 
ISDS-Regime nicht möglich. Denn solche gra-
vierenden staatlichen Eingriffe in private Ei-
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gentumsrechte wären aufgrund der zu erwar-
tenden (so auch im CETA-Abkommen enthal-
tenen) generellen Ausnahmeklausel für Maß-
nahmen „im Interesse der nationalen Sicher-
heit“ dem TTIP-Streitschlichtungsverfahren 
entzogen. Und angesichts der weltweiten 
Reichweite amerikanischer „nationaler Si-
cherheitsinteressen“ sind auch dem Anwen-
dungsbereich dieser Klausel durch die USA 
kaum Schranken gesetzt. 

Kommt TTIP?  

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ver-
handlungsdelegationen sich unter dem Druck 
der von den politischen Führungen beider 
Seiten geltend gemachten strategischen Inte-
ressen bis Ende 2015 auf einen Abkom-
menstext einigen. Dann jedoch beginnt erst 
die eigentliche politische Debatte, in der es 
darum gehen wird, ob das Abkommen wirk-
lich im nationalen Interesse der beteiligten 
Staaten ist. Und diese Debatte dürfte vor al-
lem auf EU-Seite heftig werden.  

In den USA bedarf der Präsident zum 
Abschluss des Abkommens der Ermächtigung 
des Kongresses durch die Trade Promotion 
Authority (TPA), die es erlaubt, das Handels-
abkommen  im sogenannten Fast Track-
(Schnell-)Verfahren, in dem nur die Annahme 
oder Ablehnung des gesamten Abkommens, 
jedoch keine Änderung zulässig ist, ratifizie-
ren zu lassen.  

Zwar hat die republikanische Kongress-
mehrheit erkennen lassen, dass sie bereit ist, 
dem Präsidenten diese Ermächtigung zu ge-
ben. Fraglich bleibt dennoch, ob es im Wahl-
jahr 2016 noch gelänge, TTIP aus dem Wahl-
kampf herauszuhalten und seine Ratifizie-
rung im Kongress abzuschließen. 

In der EU gibt es noch keine Klarheit 
über das Ratifizierungsvefahren. Wahr-
scheinlich aber wird TTIP als „gemischter 
Vertrag“ behandelt, der sowohl in die alleini-
ge Kompetenz der EU wie in die Zuständig-
keit der einzelnen Mitgliedstaaten fällt. In 
diesem Fall ist über die Ratifizierung durch 
den Rat der EU und das Europäische Parla-
ment nach dem EU-Vertrag hinaus die Zu-
stimmung aller nationalen Parlament der 
Mitgliedstaaten erforderlich. Dass TTIP in al-
len 28 nationalen Parlamenten eine Mehrheit 

findet, ist wenig wahrscheinlich. Die neue 
griechische Regierung unter Alexis Tsipras 
hat bereits klargestellt, das Abkommen auf 
keinen Fall ratifizieren zu wollen. Gleichwohl 
könnte die EU-Kommission bei TTIP ebenso 
wie bei CETA die Öffentlichkeit vor vollende-
te Tatsachen stellen, indem sie eine vorläufi-
ge Anwendung“ des Abkommens verfügt, 
durch die es auch ohne Ratifizierung bereits 
rechtliche Wirkung entfaltet. 

Aber selbst wenn TTIP scheitern sollte, 
bleibt es notwendig, sich zu verdeutlichen, 
welch weitreichende und vermessene Welt-
ordnungsansprüche die beiden atlantischen 
Partnermächte damit angestrebt – und wo-
möglich keineswegs aufgegeben haben. 
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